
 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

01 26.05.2025 Ämterbeteiligung: 
Stadterneuerung und Stadtgestaltung 
FD 401 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: 
 
Die Errichtung von WEA ist grundsätzlich immer ein Eingriff in das Land-
schafts- und Stadtbild. 
 
Der FD 401 teilt aber die Abwägung, dass der im dortigen Bereich bereits im 
Bestand erfolgte Eingriff in das Landschaftsbild durch eine dortige Konzentra-
tion von WEA weniger stark verstärkt wird, als wenn für die vom Gesetzgeber 
geforderten erforderlichen weiteren WEA ein neuer Standort eröffnet würde. 
Daher wird dem Teilflächennutzungsplan Windenergie zugestimmt 
 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 













 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

03 05.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Straßenunterhaltung 
FD 415 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stel-
lungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

 

Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur 
Kenntnis genommen. Eine redaktionelle Ände-
rung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

04 06.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Feuerwehr 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Vorhaben   Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie 
 

 
Zu vorgenanntem Bauvorhaben nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Zur Sicherstellung wirksamer Löschmaßnahmen sind im Sondernut-
zungsgebiet ausreichend bemessene und tragfähige Flächen für die 
Feuerwehr (Feuerwehrzufahrten, Feuerwehrbewegungsflächen) vor-
zusehen und zu planen. Aufgrund der nicht vorhanden zentralen 
Wasserversorgung in diesem Gebiet, muss die Löschwasserversor-
gung über Fahrzeuge der Feuerwehr erfolgen, hierzu sind über die 
üblichen erforderlichen Bewegungsflächen zusätzliche Bewegungs-
/Ausweichflächen und ggf. Wendeplätze vorzusehen, die Planung 
dieser Flächen für die Feuerwehr ist im Vorfeld mit der Feuerwehr 
Oldenburg – Vorbeugender Brandschutz- abzustimmen. Hierbei ist 
die technische Baubestimmung –Richtlinie über Flächen für die Feu-
erwehr zu berücksichtigen und anzuwenden. 

 
2. Im Einvernehmen mit der Feuerwehr Oldenburg, -Vorbeugender 

Brandschutz-, ist für das gesamte Sondergebiet „Windenergie“ ein 
Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen. Nähere Auskünfte er-
halten Sie in der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, Tel. 0441 - 

 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Alle Anforderungen beziehen sich auf 
ein mögliches BImSchG-Verfahren und sind nicht Gegenstand dieser Flächennut-
zungsplanänderung.  
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235 4388 oder mailto:vorbeugender-brandschutz@stadt-olden-
burg.de. 

 
 

  
  

 

mailto:vorbeugender-brandschutz@stadt-oldenburg.de
mailto:vorbeugender-brandschutz@stadt-oldenburg.de


 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

05 06.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Klimaschutz 
FD 421 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: Zustimmende Fehlanzeige 
 
Wir stimmen dem Entwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Wind-
energie vollumfänglich zu, da die Nutzung erneuerbarer Energien ein wichti-
ger Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung ist. Eine zügige Planungssi-
cherheit sowie eine Flächenausweisung, die eine möglichst hohe Anlagen- 
und Leistungsdichte ermöglicht, sind aus unserer Sicht essenziell. 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

06 19.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Stadtgrün Planung und Neubau 
FD 430 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Vorbemerkung 
 
Mit der Aufstellung des sachlichen Teilflächenutzungsplans soll im Nordos-
ten Oldenburgs eine Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung „Wind-
energie“ ausgewiesen werden um die Errichtung von weiteren Windenergie-
anlagen im Stadtgebiet zu ermöglichen. Hiermit folgt die Stadt dem Auftrag 
von Bund und Land seinen Beitrag zum „2 %-Ziel“ für die Windenergie zu 
leisten. Das WindBG (Windflächenbedarfsgesetz) legt fest, dass bis Ende 
2032 durch die sechzehn Bundesländer insgesamt zwei Prozent der Bun-
desfläche für die Errichtung von Windenergie „an Land“ ausgewiesen wer-
den müssen. 
 
In einer „Potenzialstudie zur Ermittlung geeigneter Flächen für Windenergie 
in Oldenburg“ wurde der Bereich nordöstlich des kleinen Bornhorster Sees, 
als eine Teilfläche für die Ausweisung von Windenergie ermittelt und mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Ziele übergeordneter Fachgesetze 
und Fachplanungen 
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Bauleitplanung 
 
Der Flächennutzungsplan weist aktuell für den Geltungsbereich des vorlie-
genden Teilflächennutzungsplans hauptsächlich Flächen für die Landwirt-
schaft und das Landschaftsschutzgebiet Oldenburg-Rasteder Geestrand 
aus. Zudem ist eine Teilfläche bereits für die Windenergie vorbehalten. In 
diesem Bereich wurde mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 34 
(Windkraftanlagen) bereits die Errichtung von Windenergieanlagen ermög-
licht. Mit der Ausweisung des vorliegenden sachlichen Teilnutzungsplans 
würde der Bereich in die landwirtschaftlich genutzten Schutzgebietsflächen 
erweitert, so dass weitere Windenergieanlagen errichtet werden könnten. 
 
Masterplan Stadtgrün 
 
Der  Masterplan Stadtgrün (2022) der Stadt Oldenburg stellt eine strategi-
sche Fachplanung und abgestimmtes Planwerk dar, dass als verbindlich und 
handlungsleitend für die Arbeit der Verwaltung sowie für zukünftige politi-
sche Entscheidungen gilt. 
 
Unter dem Titel „Gartengroßstadt Oldenburg“ wurde ein Leitbild für die Ent-
wicklung des Stadtgrüns in Oldenburg entwickelt. Aus diesem Leitbild wur-
den übergeordnete Ziele sowie die notwendigen Maßnahmen zum Erreichen 
dieser Ziele abgeleitet. 
 
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung befindet sich außerhalb des 
Siedlungszusammenhangs, so dass keine Handlungskonzepte aus dem 
Masterplan Stadtgrün vorliegen. Es wird kein Maßnahmenbereich mit hoher 
Maßnahmendringlichkeit tangiert. 
Im Plangebiet befindet sich eine Frischluftschneise. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass durch weitere Windenergieanlagen eine erhebliche Beein-
trächtigung dieser Schneise entsteht. 
 
Baumbestand / Wald 
 
Im Plangebiet befinden sich einige Einzelbäume entlang von Verkehrswegen 
und Gräben. Diese sind im Zuge der nachstehenden Planungs- und Geneh-
migungsverfahren zu erhalten. Es wird empfohlen entsprechende Festset-
zungen bzw. Nebenbestimmungen in die jeweiligen Verfahren aufzuneh-
men. 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 

https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/Dateien/43_Amt_fuer_Umweltschutz_und_Bauordnung/430_Stadtgruen_Planung_Neubau/02_Masterplan_Stadtgruen/Masterplan-Stadtgruen-Oldenburg_Gesamttext_b.pdf
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Öffentliche Grünflächen 
 
Die meisten Flächen im Plangebiet befinden sich aktuell nicht im Eigentum 
der Stadt Oldenburg. Die vorhandenen städtischen Flächen sind insbeson-
dere der Ellerholtweg sowie einige landwirtschaftlich genutzte Pachtflächen. 
Das Plangebiet fasst den kleinen Bornhorster See ein. Dieser wird mit seiner 
Badestelle als Erholungsort genutzt. Es ist aktuell nicht von einer Beein-
trächtigung der Erholungsfunktion durch die Errichtung weiterer Windener-
gieanlagen auszugehen. 
 
Klimaschutz und –anpassung 
 
Die vorliegende Planung kann einen Beitrag zu Klimaanpassung leisten. Mit 
Blick auf den Klimaschutz und die positiven Auswirkungen von Bäumen und 
Grün auf das Stadtklima muss allerdings bei der Errichtung der Anlagen auf 
einen flächensparenden Umgang mit den Grünflächen sowie den Erhalt der 
relevanten Grünstrukturen (v.a. Gehölze) geachtet werden. Bei den weiteren 
Planungen sind Vegetationsflächen ebenso wie einzelne Baumbestände ge-
genüber anderen Interessen vorrangig zu behandeln. Es wird empfohlen 
entsprechende Festsetzungen bzw. Nebenbestimmungen in die jeweiligen 
nachstehenden Verfahren aufzunehmen. 
 
Landschaftsrahmenplan 
 
Zweck des Landschaftsrahmenplans (LRP) ist es, gemäß § 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG), die Natur und Landschaft in Oldenburg auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 
Menschen zu schützen. Aus einem umfangreichen Datensatz wurden im 
Landschaftsrahmenplan (2016) der Stadt Oldenburg Handlungsanweisun-
gen entwickelt, die in der Planung neuer Siedlungsstrukturen zu berücksich-
tigen sind. Der Landschaftsrahmenplan weist auf folgende Punkte hin: 
 

 Das Plangebiet ist mit einer hohen bis sehr hohen Bedeutung für den 
Tier- und Pflanzenartenschutz gekennzeichnet (Karte 1a: Arten und Biotope) 

 In dem Plangebiet befindet sich bereits ein Auswirkungsbereich von 
Windkraftanlagen auf die Avifauna (Karte 1b: Wesentliche überlagernde Be-
einträchtigungen und Gefährdungen) 

 Das Landschaftsbild ist von hoher bis sehr hoher Bedeutung im 
Plangebiet (Karte 2: Landschaftsbild). 

 Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der als Moor gekenn-
zeichnet ist (Karte 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Der Hin-
weis, dass die Voraussetzung des Landschaftsschutzgebiets als Naturschutzge-
biet erfüllt ist, wird ebenfalls berücksichtigt und in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/umwelt/naturschutz/landschaftsplanung/fortschreibung-landschaftsrahmenplan.html
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3a: Besondere Werte von Böden). 
 Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit besonderer Funk-

tionsfähigkeit von Klima und Luft (Karte 4: Klima und Luft). 
 Der größere Teil des Gebiets sieht die Sicherung und Verbesserung 

von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope, und 
hoher bis sehr hoher Bedeutung für andere Schutzgüter vor. Der östliche 
Bereich des Plangebiets sieht die Verbesserung beeinträchtigter Teilberei-
che mit überwiegend sehr hoher Bedeutung für Arten und Biotope vor (Karte 
5: Zielkonzept). 

 Außerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 34 befindet sich im vorliegenden Plangebiet das Land-
schaftsschutzgebiet Oldenburg- Rasteder Geestrand. Dieses ist teilweise 
bereits markiert für die Ausweisung als Naturschutzgebiet, da die notwendi-
gen Voraussetzungen erfüllt werden (Karte 6: Schutz, Pflege und Entwick-
lung bestimmter Teile von Natur und Landschaft). Mit dem vorliegenden Teil-
flächennutzungsplan Windenergie könnten die notwendigen Voraussetzun-
gen vermutlich nicht weiter erfüllt werden, so dass eine Ausweisung des Be-
reichs als Naturschutzgebiet nicht mehr möglich wäre. Darüber hinaus befin-
den sich Kompensationsflächen im Plangebiet. 
 
Insgesamt handelt es sich um ein Gebiet von hoher bis sehr hoher Bedeu-
tung für den Umweltschutz und es bestehen daher besondere Anforderun-
gen an die Bauleitplanung sowie sonstige nachstehende Genehmigungsver-
fahren, die zu beachten sind. 
 
 
 
Aus Sicht des Fachdienstes Stadtgrün – Planung & Neubau bestehen 
keine Bedenken gegen die vorliegende Planung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

07 30.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Tiefbau 
FD 412 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Aus straßenplanerischer Sicht bestehen seitens des FD 412 keine Bedenken. 
 
 

Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

08 30.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Liegenschaften 
FD 114 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: 
Das Plangebiet des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie um-
fasst u. a. auch diverse städtische Flächen. Auf Ebene der Flächennutzungs-
planung ergeben sich für den FD 114 als Grundstückseigentümerin gegen-
wärtig keine fachspezifischen Anforderungen. Sobald im Zuge einer Bebau-
ungsplanung einzelne Vorhaben innerhalb des Plangebiets ermöglicht wer-
den sollen, bedarf es einer differenzierten Betrachtung der konkret betroffe-
nen Teilflächen. 
 
 

 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

09 30.06.2025 Ämterbeteiligung: 
Bauordnung und Denkmalschutz 
FD 433 
 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: 
Grundsätzlich bestehen keine bauordnungsrechtlichen Bedenken gegen den 
sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie. 
 
Aus denkmalpflegerischer Sicht wird auf die Stellungnahme vom Niedersäch-
sischen Landesamt für Denkmalpflege (A5-57731-25/232 vom 12.06.2025) 
verweisen. 
 

 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
Siehe Abwägung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. 
 

  
  

 

































 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

01 27.05.2025 Hunte Wasseracht / UHV Wüsting 
Sannumer Straße 4 
26179 Großenkneten 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Das Potenzialgebiet 2 liegt im Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbands 
Wüsting. Da in der Begründung des Teilflächennutzungsplan dieser aber her-
ausgenommen wurde und nicht weiterverfolgt wird, ist der UHV Wüsting somit 
aktuell nicht weiter betroffen. Die Hunte-Wasseracht ist ebenfalls nicht betrof-
fen. 
 
Seitens des UHV Wüsting und der Hunte Wasseracht wird keine Stellung-
nahme zum Sachlichen Teilflächenplan Windenergie der Stadt Oldenburg 
verfasst. 
 
P.S.: 
Bei der Abgabe einer Stellungnahme über ihr Portal kommt es häufiger zu 
einer Fehlermitteilung. Zudem ist die Mailadresse auf dem Portal wie folgt an-
gegeben: flaechennutzungsplanung@stadt-o@stadt-oldenburg.de, was 
keine gültige Emailadresse ist 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Die Beteiligungsunterlagen für die TÖBs wurde durch Link und Zugangsdaten be-
reits vor der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 02.06. bis 02.07.2025 zugänglich ge-
macht. Mit Eingang dieses Hinweises wurde der Fehler umgehend behoben.  

  
  

 

mailto:flaechennutzungsplanung@stadt-o@stadt-oldenburg.de


 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

02 28.05.2025 Bundeswehr 
BAIUDB Abteilung Infrastruktur 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
Fontainegraben 200 
53123 Bonn 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Klassifizierung: ÖFFENTLICH / PUBLIC/PersDat Schutzbereich 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidi-
gungsbelange durch die Ausweisung der Flächen im nordöstlichen Stadtge-
biet östlich der A 29 nicht beeinträchtigt. 
 
Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände und keine Restriktionen. Eine Be-
teiligung nach § 4.2 BauGB ist nicht mehr erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

03 28.05.2025 Telekom Deutschland GmbH 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleitplanung derzeit weder Anregungen 
noch Bedenken. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren (Internet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
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https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder per Email: Planaus-
kunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu be-
achten. 
 
In Bezug auf unsere Richtfunkstrecken wenden Sie sich bitte an die Richtfunk-
Trassenauskunft, Deutsche Telekom Technik GmbH, Wilhelm-Pitz-Str.1 in 
95448 Bayreuth, 
E-Mail: Richtfunk-Trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
Für evtl. Strecken anderer Betreiber: 
Bundesnetzagentur, Referat 226, Richtfunk, Fehrbelliner Platz 3 in 10707 Ber-
lin. 
 
  
  

 

mailto:Richtfunk-Trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de




 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

05 02.06.2025 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
Löninger Straße 68 
49551 Cloppenburg 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den oben genannten Planungen nehmen wir aus landwirtschaftlich-fachli-
cher Sicht wie folgt Stellung:  
 
Im Rahmen der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans Wind-
energie für die Ausweisung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
„Windenergie“ im Stadtgebiet Oldenburg werden landwirtschaftliche Flächen 
in Anspruch genommen. Hierzu zählen auch Bereiche im Plangebiet, die in 
der Gebietskulisse „Kohlenstoffreiche Böden GLÖZ 2“ liegen. Bei konkreten 
Windparkplanungen sollte dieser Bereich bei der Anlagenstandortwahl und 
bei der Erschließung berücksichtigt werden.  
 
Bei der Errichtung und dem Betrieb der Windenergieanlagen sollte die Er-
schließung der dortigen landwirtschaftlichen Nutzflächen mit dem geringst-
möglichen Flächenverbrauch einhergehen. Die Erschließung von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sollte unter zeitlichen und wirtschaftlichen Aspekten 
gewährleistet bleiben. Zudem sind unnötige An- und Zerschneidungsschäden 
zu vermeiden. 
 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
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Der Abfluss von Oberflächenwasser darf durch die Baumaßnahmen nicht be-
einträchtigt werden. Vorhandene Dränagen sollten rechtzeitig abgefangen 
bzw. nach Abschluss der Baumaßnahme wiederhergestellt werden. Das Glei-
che gilt für eventuell erforderliche Maßnahmen zur Regulierung des Boden-
wasserhaushaltes, auch welche, die nach den Baumaßnahmen ersichtlich 
werden.  
 
Für Errichtung der Anlage und die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ist die 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen möglichst gering zu hal-
ten. Die Grundsätze des  § 1 a BauGB i.V.m. § 15 (3) BNatSchG zur Berück-
sichtigung agrarstruktureller Belange bei der Planung von Kompensations-
maßnahmen sind zu berücksichtigen. 
 
„Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange 
Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung 
besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu neh-
men. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch 
Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die 
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus 
der Nutzung genommen werden“. 
 
Sofern Landwirten durch die Planungen wirtschaftliche Nachteile entstehen, 
sind diese angemessen zu entschädigen. Eine frühzeitige Beteiligung der von 
der Baumaßnahme und auch den Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen be-
troffenen Landwirte und Grundstückseigentümer ist sinnvoll.   
 
Sind die vorgebrachten Hinweise entsprechend berücksichtigt, bestehen aus 
landwirtschaftlich-fachlicher Sicht keine Bedenken. 
 

Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

06 02.06.2025 PLEdoc GmbH 
Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass 
von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Ei-
gentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen wer-
den: 
 
•   OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
•   Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
•   Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 
•   Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
•   Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
•   Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 
•   Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• Uniper  Energy  Storage  GmbH,  Düsseldorf:  Erdgasspeicher  Epe,  
Eschenfelden, Krummhörn 
 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
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Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfol-
gen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen 
erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichs-
flächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen 
nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen 
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 
 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Be-
reich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Über-
sicht. 
 
 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf 
immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
Mit freundlichen Grüßen 
PLEdoc GmbH 
 
 
-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig- 
 
 
Anlage(n) 
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by 
Intergraph 
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SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

08 05.06.2025 Avacon Netz GmbH 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: 
Im Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie 
befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ Avacon 
Wasser GmbH / WEVG GmbH & Co KG. 
Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen einer erneuten Prüfung. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 

 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 









 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

10 24.06.2025 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme: 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie - Grundzüge der Planung; 
Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus raumordnerischer Sicht wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Die auf Seite 7 von 79 der Begründung getroffenen Aussagen sind zu korri-
gieren: "Außerdem hat die Gemeinde Rastede im direkten Umfeld, nordöstlich 
des Bestandswindparks in ihrem Flächennutzungsplan 213 Hektar Sonder-
baufläche für die Windenergie dargestellt. Das RROP des Landkreises Am-
merland sieht hier im 1. Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes, 
Stand 2025 ebenfalls eine ähnliche Flächenkulisse vor, so dass auch zukünf-
tig dieser angrenzende Raum für Windenergie genutzt werden soll." 
 
In der 83. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rastede wird 
für den Teilbereich 8 "Ipweger Moor" eine Flächengröße von insgesamt ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Es ist nicht nachvollziehbar, wie der 
Landkreis auf die angegebene Flächengröße von 158,9 ha kommt. Der zeichneri-
schen Darstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rastede ist die in 
der Begründung genannte Flächengröße zu entnehmen. Offenbar hat der Land-
kreis hier nur eine der beiden Flächengrößen im Blick gehabt. Der Begründung zur 
83. Flächennutzungsplanänderung ist folgendes zu entnehmen: 
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158,9 ha dargelegt (sh. Begründung der FNP-Änderung, Seite 22). Es handelt 
sich um eine Rotor-in-Planung. 
 
 
Der Landkreis Ammerland ist zurzeit in Begriff ein sachliches Teilprogramm 
Windenergie aufzustellen, mit der öffentlichen Auslegung ist frühestens Ende 
des Jahres zu rechnen. Vorgesehen ist eine Rotor-out-Planung. Über die kon-
krete Flächenkulisse kann noch keine Aussage getroffen werden, da der Ent-
wurf bislang nicht politisch beraten und beschlossen wurde. Aus Sicht der 
Raumordnung wird eine kreisübergreifende Planung angestrebt, so dass ei-
nem Heranrücken an die Kreisgrenze auf planerischer Ebene nichts entge-
gensteht, sofern angrenzende Belange beachtet werden. 
 
An der Kreisgrenze befindet sich das Landschaftsschutzgebiet LSG WST 078 
"Rasteder Geestrand". Eine Flächenfestlegung innerhalb von Landschafts-
schutzgebieten ist in dem sachlichen Teilprogramm Windenergie des Land-
kreises Ammerland voraussichtlich nicht geplant, ein vorsorglicher Abstand 
zu Landschaftsschutzgebieten ist zum Erreichen der Flächenziele zurzeit 
nicht vorgesehen. 
 
 
Östlich des Landschaftsschutzgebietes befindet sich die in der 83. Flächen-
nutzungsplanänderung der Gemeinde Rastede dargestellte Sonderbaufläche 
für die Windenergienutzung (Rotor-in-Planung). 
 

Östlich der Sonderbaufläche für die Windenergienutzung ist eine Kompen-
sationsfläche mit dem Kompensationszweck "Wiederherstellung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Verbesserung des Landschaftsbildes" 
vorhanden. Auf diesen Flächen wurde insbesondere extensives Grünland 

entwickelt. Auf Planungsebene würde der Kompensationszweck durch 

Überstreichen eines Rotors nicht beeinträchtigt. 
 
Die in der Begründung getroffenen Aussagen sind zu korrigieren. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen folgende Hinweise und Anregun-
gen: 
 
Der Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie 

grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet (LSG) WST 078 

"Rasteder Geestrand" im Landkreis Ammerland. Der Schutzzweck gemäß § 

„Der Teilbereich 8 „Ipweger Moor“ stellt zwei unmittelbar voneinander getrennte 
Sonderbauflächen und vereinzelte innerhalb der Fläche bestehende Waldstand-
orte dar. Die kleinere, etwas südlicher gelegene Fläche ist etwa 54,2 ha groß. Die 
größere Fläche hat eine Größe von ca. 158,9 ha.“ 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
In der Zwischenzeit erfolgten Gespräche mit dem Landkreis Ammerland im August 
2025. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass ein Überstreichen der Rotorflügel 
über das LSG von Seiten der Stadt Oldenburg vorgesehen werden kann. Der Land-
kreis Ammerland plant aktuell über das in Aufstellung befindliche TEIL-RROP Wind 
die Darstellung von Flächen für Windnutzung als Rotor-Out-Planung. Ein Abstand 
zu den im Landkreis befindlichen LSG wird in diesem Zusammenhang ebenfalls 
nicht vorgesehen, was bedeutet, dass ein Überstreichen auch von Seiten des 
Landkreises Ammerland ermöglicht wird.  
 
 
 
 
Die Stadt Oldenburg hält mit ihren Planungen derzeit aus Vorsorgegründen einen 
Abstand von 300m zu der genannten Kompensationsfläche ein. Als Schutzziel er-
folgte hier die Festlegung von Entwicklungen als Rastvogellebensraum. Als wind-
energiesensible Arten sind daher auf der Fläche verschiedene Gänsearten anzu-
nehmen. Der maximale Abstand für die Scheuchwirkung beträgt 300m, so dass 
sich über die Einhaltung dieses Abstandes zur Grenze der Darstellung der Son-
derbauflächen keine Auswirkungen ergeben werden. An den Aussagen in der Be-
gründung wird festgehalten. 
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3 der Landschaftsschutzgebietsverordnung besteht in der Erhaltung und Ent-
wicklung eines geomorphologisch besonders ausgeprägten Geestrandes mit 
naturnahen Laubmischwäldern, Bäkentälern, Wallhecken, feuchten und nas-
sen Grünlandstandorten des Moorrandes. Ziel ist die Sicherung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie eines vielfältigen und land-
schaftsästhetisch besonders wertvollen Landschaftsbildes. 
 
Durch die geplante Ausweisung von Windenergienutzungen im direkten 

Grenzbereich ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

nicht auszuschließen. Der Landkreis Ammerland ist daher im Hinblick auf 
das Schutzgut "Landschaftsbild" bei weiteren Planungen zwingend zu be-
rücksichtigen. 
 
In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet auf Ammerländer Seite befinden sich: 
.  Kompensationsflächen in ca. 270 m (KP RA 469) und 500 m Entfer-
nung (KP RA 405) mit den Zielsetzungen "Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts" sowie "Verbesserung des Landschaftsbildes". 
.  Ein alter Waldstandort in ca. 50 m Entfernung zur nördlichen Gebiets-
grenze. 
.  Mehrere geschützte Biotope (nach § 30 BNatSchG/NLWKN-
Kartierung) im Umkreis von rund 580 m, u.a. nährstoffreiche Nasswie-
sen (GNR) und mageres Nassgrünland (GNW). 
 
Diese Flächen sind durch geeignete Maßnahmen vor nachteiligen Einwirkun-
gen zu schützen, insbesondere im Rahmen der Bau- und Betriebsphase. Die 

Flächen sind für weitere Vorhaben nicht zu beeinträchtigen. 
 
Laut Landschaftsrahmenplan ergeben sich für die nördlich angrenzenden Be-
reiche folgende naturschutzfachliche Bewertungen: 
.  Arten- und Biotopschutz (Karte 1): 
o  Schwerpunktvorkommen von Brutvögeln und Biotoptypen ho-
her bis sehr hoher Bedeutung im Waldgebiet.  
o  Hohe Bedeutung des Schutzguts "Flora" auf angrenzenden Nasswie-
senstandorten. 
.  Landschaftsbild (Karte 2): 
o  Der angrenzende Wald im Nordwesten besitzt eine besondere Be-
deutung für das Landschaftsbild. 
.  Bodenschutz (Karte 3): 
o  Vorhandensein naturnaher Moorböden außerhalb von Extremstandor-
ten, mit einzelnen Sonderstandorten. 
.  Klima/Luft (Karte 4): 
o  Nördlich des Plangebietes befinden sich Flächen mit sehr hohen 

 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Im Rahmen der nachfolgenden Geneh-
migungsplanung(en) sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten, da erst in die-
sem Zusammenhang konkrete Standorte sowie der Anlagentypen und -anzahl be-
kannt sind. 
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Treibhausgasemissionen sowie Moorstandorte mit mehr als ?80?cm Torf-
mächtigkeit. 
.  Biotopverbund (Karte 5): 
o  Der Bereich im Nordosten ist als Entwicklungskorridor für den Bio-
topverbund vorgesehen 
(Halboffenland/Wallheckenstruktur). 
.  Pflege und Entwicklung (Karte 6): 
o  Nordwestlich grenzt eine Fläche mit prioritärem Moorschutz an. 
o  Der Geestrandgraben (Gewässer 2. Ordnung) verläuft orthogonal zur 
Gebietsgrenze und ist hinsichtlich seiner Entwicklung in einen guten ökologi-
schen und chemischen Zustand prioritär zu behandeln. 
o  Östlich angrenzend liegt ein Bereich mit Potenzial zur Ausweisung als 

Naturschutzgebiet. 
 
Das geplante Vorhaben tangiert bestehende Wanderkorridore innerhalb des 

Biotopverbundes, wodurch eine Trennwirkung entstehen kann. Die räumlich-
funktionale Verbindung zwischen naturnahen Lebensräumen ist insbeson-
dere für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten zu erhalten. 
 
Um erhebliche Beeinträchtigungen streng geschützter Arten - etwa Teichfle-
dermaus, Bartfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner 
Abendsegler, Breitflügelfledermaus und Rauhautfledermaus - zu vermeiden, 
ist das im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LPB) vorgesehene Gondel-
monitoring zur Anpassung der Abschaltzeiten verbindlich in die Genehmi-
gung zu integrieren. 
 
Zudem sind sämtliche Bautätigkeiten außerhalb der Aktivitätsphasen der 
Fledermäuse zu planen und durchzuführen, um Störungen während sen-
sibler Zeiträume auszuschließen. 
 
Die im Entwurf des Teilflächennutzungsplans bzw. in den Begründungsun-
terlagen dargestellten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen sowie die Eingriffsbilanzierung sind unter Berücksichtigung 

der oben genannten Aspekte zu überprüfen und konsequent umzusetzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

11 26.06.2025 Landkreis Oldenburg 
Delmenhorster Straße 6 
27793 Wildeshausen 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sie haben uns gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig an der Aufstellung zum o. g. Bauleitplan beteiligt. 
 
Nach fachlicher Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhalten Sie zur vorlie-
genden Planung folgende Anregungen und Hinweise: 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Wir begrüßen die Tatsache, dass die kleinere Potenzialfläche 2 im Bereich 
Blankenburg/Klostermark herausgenommen wurde. Nach den Unterlagen 
weist die Fläche eine nationale Bedeutung für Brutvögel und eine landes-
weite Bedeutung für Gastvögel auf, zudem wurden Wechselbeziehungen zur
 Kompensationsfläche bei lprump im LK Oldenburg sowie zum Vogel-
schutzgebiet Hunteniederung festgestellt. 
 
Das nun geplante Vorranggebiet liegt in größerer Entfernung zum Landkreis 
Oldenburg und auch zum Vogelschutzgebiet Hunteniederung wird ein Ab-
stand von mind. 1.200 m eingehalten, daher haben wir aus naturschutzfach-
licher Sicht keine Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

12 26.06.2025 Nds Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Kaiserstraße 27
26121 Oldenburg 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie 
liegt in deutlichem Abstand zu den von meiner Behörde betreuten Bundes- 
und Landesstraßen sowie zu den Kreisstraßen im Landkreis Ammerland, die 
meine Behörde im Rahmen der technischen Auftragsverwaltung vertritt.  
 
Die geplante Erschließung über den Rastplatz der BAB 29 ist mit der Auto-
bahngesellschaft des Bundes abzustimmen.  
 
Anregungen und Hinweise sind nicht vorzutragen. 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

13 27.06.2025 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
Georgstraße 4 
26919 Brake 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Plangebiet sind keine Anlagen des OOWV vorhanden. Generell gilt für Lei-
tungen des OOWV: 
 
Die Leitung darf auf keinen Fall überbaut werden. Zu den Entsorgungsanla-
gen sind Sicherheitsabstände beidseitig zur Leitungsachse von 3,0 m einzu-
halten. Außerdem dürfen die Entsorgungsanlagen nicht mit Bäumen über-
pflanzt werden. 
 
Sollten durch die erforderlichen Materialtransporte unsere Anlagen überfah-
ren werden, benötigen wir vom Ersteller ein Gutachten, welches nachweist, 
dass an unseren Anlagen keine Schäden entstehen. Dies gilt auch, wenn 
durch die Baumaßnahme Sicherungsmaßnahmen zum Schutz unserer Anla-
gen erstellen werden müssen. 
 
Es ist insgesamt sicherzustellen, dass durch die geplante Maßnahme die Ver-
sorgungsanlagen des OOWV weder freigelegt, überbaut, bepflanzt noch 
sonst in ihrer Funktion gestört werden. 

Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
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Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des 
Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durch-
geführt werden. 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

14 01.07.2025 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende 
Hinweise: 
 
Hinweise 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie 
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser 
Zeichen: LID.4-L67214-07-2024- 
0001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf
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Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen betrof-
fen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und Kompensati-
onsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumplanung beachtet wer-
den. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Ausgleichs- oder Kompensati-
onsmaßnahmen erst nach einer vollständigen Rohstoffgewinnung erfolgen, 
da sonst ein späterer Rohstoffabbau erschwert bzw. verhindert werden 
kann. Die aktuellen Rohstoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kar-
tenserver des LBEG eingesehen oder als frei verfügbarer WMS Dienst ab-
gerufen werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensations-
flächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Leitungen 
ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung und von tiefwur-
zelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 
 
 
MAIL vom 01.07.25: 
 
Unsere Antwort (Az. TOEB.2025.05.00310) zum Vorhaben Stadt Oldenburg, 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan 
Windenergie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Vorhaben: 
 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie - Grundzüge der Planung, 
Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=1ngDJz0V
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Bei erneuter Beteiligung zum selben Vorhaben kennzeichnen Sie bitte die 
Veränderungen der bisherigen Planung eindeutig, z.B. als Planungsände-
rungsliste. 
 
Stellen Sie uns die zum Verfahren gehörenden Unterlagen zukünftig bitte di-
gital zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns den Standort des Planungsvorha-
bens möglichst in einem gängigen Geodatenformat bzw. als X-Plan GML. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den in der Stellungnahme genannten 
Kontakt. Bitte geben Sie hierzu das Aktenzeichen im Betreff an. 
 
 
  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

15 01.07.2025 TenneT TSO GmbH 
Eisenbahnlänmgsweg 2a 
31275 Lehrte 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns wahrzunehmenden 
Belange. 
 
Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt. 
 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Ver-
fahren nicht weiter zu beteiligen. 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

16 02.07.2025 Landkreis Wesermarsch 
Poggenburger Straße 15 
26919 Brake 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Vorentwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Stadt Olden-
burg nehme ich nach Prüfung der übersandten Unterlagen wie folgt Stellung: 
 
1.Raumordnung 
 
Seitens der Unteren Landesplanungsbehörde werden keine Hinweise zur me-
thodischen Erarbeitung des hier vorliegenden sachlichen Teilflächennut-
zungsplanes der Stadt Oldenburg vorgetragen. 
 
2.Naturschutz 
 
Die Untere Naturschutzbehörde nimmt zu dem im Betreff genannten Vorha-
ben wie folgt Stellung:  
Vogelschutzgebiet V11 „Hunteniederung“: 
Die Schutzgebietsverordnung für das Landschaftsschutzgebiet (LSG) BRA 
035 „Gellener Polder und Fährbucht“ ist am 01.01.2025 in Kraft getreten. Die 
neue Schutzgebietsverordnung für das Naturschutzgebiet (NSG) WE 132 
„Moorhauser Polder“ ist am 02.11.2024, die Verordnung für das NSG WE 205 
„Bornhorster Huntewiesen“ ist am 19.12.2024. Die Schutzgebietsausweisung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung erfolgt durch die Ergänzung des genannten Landschafts-
schutzgebietes. 
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bzw. Sicherung des Vogelschutzgebietes V11 ist damit auf nationaler Ebene 
abgeschlossen. 
 
FFH-Gebiet 014 „Ipweger Moor Gellener Torfmöörte“, Moorschutz: 
 
Das europäische FFH-Gebiet 014 "lpweger Moor, Gellener Torfmöörte", wel-
ches im Bereich der Stadt Oldenburg und dem Landkreis Wesermarsch durch 
das NSG WE 313 "Gellener Torfmöörte mit Rockenmoor und Fuchsberg" na-
tional gesichert wird, liegt mit ca. 1ha im Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Oldenburg. Bei dem FFH-Gebiet handelt es sich um einen naturnahen Hoch- 
und Übergangsmoorkomplex, der als größter verbliebener Moorkomplex in 
den niedersächsichen Marschgebieten gilt (vgl. FFH 014 Gebietsdaten Stan-
darddatenbogen). 
 
Gemäß § 3 Abs. 1der Schutzgebietsverordnung i.V.m. § 23 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können. Gleiches gilt für Handlungen außer-
halb des Naturschutzgebietes, die sich auf das NSG entsprechend auswir-
ken. 
 
Die Sonderbauflächen mit Zweckbestimmung "Windenergie" liegen westlich 
von dem Teilschutzgebiet "Gellener Torfmöörte" im Ipweger Moor bzw. im 
Bereich Moorplacken. Das Ipweger Moor ist als zusammenhängender Hoch-
moorkörper zu verstehen, weshalb eine Beeinträchtigung des Wasserhaus-
halts und des Nährstoffgehaltes, insbesondere in Bezug auf die angrenzen-
den Teilschutzgebiete und Kompensationsflächen, zu vermeiden ist. 
 
Als relevanter bau- bzw. anlagebedingte Wirkfaktor ist die Veränderung des 
Torfkörpers (Boden/ Untergrund/ Wasserhaushalt) zu sehen. Es kann durch 
die Fundamente der Windenergieanlagen und durch die Kranstellplätze im 
Zuge der bautechnisch erforderlichen Gründung im mineralischen Unter-
grund oder durch einen Rückbau der Anlagen zu einer Perforation des Un-
tergrundes und ggf. vorhandener stauenden Schichten des Moorkörpers 
kommen. Neben einer nachhaltigen negativen Veränderung der hydrologi-
schen Verhältnisse, kann es so auch zu einer Verbindung zwischen Moor-
wasser und unterhalb des Torfkörpers anstehendem Grundwasser und so-
mit zu Nährstoffeinträgen in nährstoffarme Moorschichten kommen. Auch 
eine temporäre bewusste Absenkung des Grundwasserstandes im Rahmen 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung erfolgt. Der Hinweise bezieht sich zwar auf die Bauausfüh-
rung und sind im Rahmen der Genehmigungsplanung nach BImSchG durch den 
Antragsteller zu berücksichtigen, allerdings können die Hinweise im Rahmen der 
Auflistung der Vermeidungsmaßnahme im Umweltbericht ergänzt werden. 
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des Anlagenbaus kann bereits die o.g. negativen Auswirkungen auf den (an-
grenzenden) Moorflächen bzw. den Hochmoorkörper und die nahegelege-
nen Schutzgebietsflächen haben. 
 
Das Bestehen aller im FFH-Gebiet vorkommenden lebensraumtypen und 
charakteristischen Arten ist stark von den hydrologischen Verhältnissen im 
Gebiet selbst sowie dessen Einzugsgebiet abhängig. Von einem Zusam-
menhang zwischen einer Schädigung stauender Schichten (Perforation, ver-
tikaler Abfluss, Nährstoffeintrag) des Torfkörpers, einer bewussten Absen-
kung des Wasserstandes und einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung 
des FFH-Gebietes ist demzufolge auszugehen. Auch eine Auswaschung 
bzw. der Stoffeintrag durch die Fundamente im sauren Milieu Moor ist ein 
Wirkfaktor den es zu berücksichtigen gilt. Ähnlich wie in Wasserschutzgebie-
ten dürfen deshalb für die Fundamente und Kranflächen von Analgen keine 
Grundwasser und keine bodengefährdenden Spurenelemente verwendet 
werden. Die verwendeten Materialien müssen wasser- und säurebeständig 
sein. 
 
Da die im FFH-Gebiet signifikante Teichfledermaus, neben anderen im Gebiet 
vorkommenden kollisionsgefährdeten Fledermausarten, einen Aktionsradius 
von bis zu mehreren Kilometern hat und gemäß Schutzgebietsverordnung 
u.a. die Flugrouten und Nahrungshabitate zu erhalten sind, ist hier von einer 
möglichen Beeinträchtigung auszugehen. Über Abschaltzeiten sowie ein 
Gondelmonitoring zur Modifizierung dieser notwendigen Zeiten ist im Rahmen 
der Genehmigung zu entscheiden. Auch sind die Bautätigkeiten auf die Zei-
ten·außerhalb der Aktivitätsphasen der Fledermäuse zu begrenzen.  
 
Aus den o.g. Gründen ist - aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Wesermarsch - eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. 
 
Die kumulative Wirkung unter Einbeziehung des beantragten Windparks in 
der Gemeinde Rastede (Ipweger Moor) und die FFPV-Planung in der Ge-
meinde Elsfleth sind in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zu berücksich-
tigen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine abschließende naturschutzfachliche 
Stellungnahme erst nach dem Vorliegen der vollständigen Planungsunterla-
gen bzw. einer FFH-Verträglichkeitsprüfung abgegeben werden kann. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung erfolgt. Der Hinweise bezieht sich zwar auf die Bauausfüh-
rung und sind im Rahmen der Genehmigungsplanung nach BImSchG durch den 
Antragsteller zu berücksichtigen, allerdings können die Hinweise im Rahmen der 
Auflistung der Vermeidungsmaßnahme im Umweltbericht ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung erfolgt. Der Hinweise bezieht sich zwar auf die Bauausfüh-
rung und sind im Rahmen der Genehmigungsplanung nach BImSchG durch den 
Antragsteller zu berücksichtigen, allerdings können die Hinweise im Rahmen der 
Auflistung der Vermeidungsmaßnahme im Umweltbericht ergänzt werden. 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Den Entwurfsunterlagen wird eine FFH-Verträglichkeits-
studie beigefügt. 
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Weitere Anregungen oder Hinweise werden durch die Fachbehörden der 
Kreisverwaltung nicht vorgetragen. Für Rückfragen steht Ihnen die Kreisver-
waltung gern zur Verfügung. 

  
  

 



 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

17 02.07.2025 Fernstraßen Bundesamt 
Friedrich-Ebert-Straße 72 
04109 Leipzig 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung im o. g. Verfahren. 
 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen kann ich Ihnen folgende Anmer-
kungen zum sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie der Stadt 
Oldenburg mitteilen: 
 
Die Planung betrifft eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Wind-
energie“ im direkten Umfeld nordöstlich der BAB 29. 
 
Bitte nehmen Sie die Anbauverbotszone (40 m gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn der BAB 29) und die Anbaubeschränkungszone 
(100 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der BAB 29) 
in die graphische und textliche Darstellung des Teilflächennutzungsplans auf. 
Ebenfalls ist in Erläuterungstexten/Begründungen auf diese Zonen Bezug zu 
nehmen. 
 
Maßgeblich für die straßenrechtliche Abstandsbestimmung bei Windenergie-
anlagen ist die waagerecht stehende Rotorblattspitze der jeweiligen Wind-
energieanlage. WEA sollten idealerweise mindestens einen Abstand in der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Sowohl die Anbauverbotszone, als auch die 
Anbaubeschränkungszone befinden sich deutlich außerhalb des Planbereichs, 
eine Darstellung ist nicht erforderlich, alleine schon deshalb, weil diese Zonen 
rechtlich gesichert sind, unabhängig von einer informellen Darstellung im Flächen-
nutzungsplan. 
 
 
e.b.d. 
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einfachen Kipphöhe einhalten. In diesem Zusammenhang bedarf jedes Vor-
haben der Prüfung im Einzelfall. Bitte nehmen Sie daher in die textliche Dar-
stellung und die Begründung zum Teilflächennutzungsplans den Hinweis auf, 
dass das Fernstraßen-Bundesamt gemäß § 9 Abs. 2b FStrG im (Bau-)Geneh-
migungsverfahren zu beteiligen ist. Günstigerweise sollte die Sonderbauflä-
che Windenergie außerhalb der 100 m Anbaubeschränkungszone angelegt 
werden. 
 
Aufgrund der Nähe zur BAB und der Gesamthöhe der Anlagen sind die spe-
zifischen, sich hieraus ergebenden abstrakten Gefahren durch ein Umkippen 
der Windenergieanlagen, das Lösen von Teilen, Brand der Anlage, Tag und 
Nachtkennzeichnung sowie von Eisansetzungen bzw. Eisabwurf, durch 
Schatteneinwirkungen und sonstige auf die Autobahn wirkende Immissionen 
zu betrachten. Selbst die geringste Realisierung der Gefahren können auf-
grund der Verkehrslast auf der anliegenden Autobahn weitreichende Folgen 
für das Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer, die Aufrechterhaltung der 
Verkehrsfunktion der Bundesautobahn und die Leistungsfähigkeit des nach-
geordneten Netzes haben. In diesem Zusammenhang ist bei der weiteren Pla-
nung auch frühzeitig ein Erschließungskonzept, bei welchem die Zufahrtser-
schließung grundsätzlich über das den Bundesautobahnen nachgeordnete 
Straßennetz verläuft, zu bedenken und abzustimmen. 
 
In die Begründung zum Teilflächennutzungsplan bitten wir zudem Folgendes 
aufzunehmen: 
 

 Längs der Bundesautobahnen dürfen jegliche Hochbauten, ein-
schließlich Nebenanlagen als solche, auch auf der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche innerhalb der 40 m-Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG 
nicht errichtet werden. Dies gilt auch für Abgrabungen und Aufschüttungen 
größeren Umfangs. 
 

 Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen konkrete Bauvorhaben (auch bau-
rechtlich verfahrensfreie Vorhaben) der Zustimmung/Genehmigung des Fern-
straßen-Bundesamtes, wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer Ent-
fernung bis zu 100 m, gemessen vom äußeren befestigten Rand der Fahr-
bahn der BAB, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 
 

 Die Errichtung von Werbeanlagen ist nach § 9 Abs. 1 und 6 FStrG 
oder § 9 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 FStrG zu beurteilen und bedarf, auch bei tem-
porärer Errichtung im Zuge von Bauarbeiten, der Genehmigung oder Zustim-
mung des Fernstraßen-Bundesamtes. Bei der Errichtung von Werbeanlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Die konkrete Erschließungsplanung er-
folgt in einem gesonderten, dem Flächennutzungsplan nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Alle dargestellten Sachverhalte gelten un-
abhängig von der vorliegenden Planung. 
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ist darauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit auf der Bundesautobahn 
nicht beeinträchtigt wird. Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablen-
ken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine 
abstrakte Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf §§ 
33, 46 StVO wird verwiesen. 
 

 Bezüglich der möglichen Errichtung von Zäunen – insbesondere zur 
Einfriedung – wird auf § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Danach dürfen Anpflan-
zungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück nicht fest 
verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Verkehrssi-
cherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits vorhanden sind, haben 
die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. 
 

 Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Ver-
kehrsteilnehmer auf der BAB nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie 
durch ihre Form, Farbe, Größe oder den Ort und die Art der Anbringung nicht 
zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben, 
oder deren Wirkung beeinträchtigen können. Von ggf. auf Dach- oder Fassa-
denflächen geplanten Photovoltaik- / Solaranlagen dürfen zu keinem Zeit-
punkt Blendwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer der BAB einwirken. 
 
Wir bitten Sie, uns im weiteren Verfahren zu beteiligen und über das Ergebnis 
zu informieren. 
 
Dieses Schreiben erfolgt ausschließlich per E-Mail. Ein separater Versand per 
Post ist nicht vorgesehen. Bitte richten 
Sie sämtlichen Schriftverkehr an folgendes Mailpostfach: an-
bau@fba.bund.de. 
 
  
  

 

mailto:anbau@fba.bund.de
mailto:anbau@fba.bund.de


 
SACHLICHER TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN WINDENERGIE 

Prüfung der Stellungnahmen 

frühzeitige Beteiligung vom 02.06.2025 bis zum 02.07.2025 

Nr.: Schreiben 
vom: 

 Lage der Fläche: 
 

  
  

18 01.07.2025 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ammerländer Heerstraße 114-118 
26129 Oldenburg 

# 

   

Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme zum sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie 
der Stadt Oldenburg 
 
Vorbemerkungen. 
Der von der Stadt Oldenburg vorgelegte Teilflächennutzungsplan entspricht 
in Vorgehensweise und Methodik den Erwartungen des Naturschutzbeauf-
tragten und erfüllt viele Ansprüche an einen solchen Teilflächennutzungsplan. 
Insofern kann er diesem Plan in wesentlichen Punkten zustimmen. 
 
Allerdings sei im Vorfeld betont, dass grundlegende Bedenken gegen die im 
BNatG ermöglichte Genehmigung von WKA in Landschaftsschutzgebieten 
bestehen, da unter bestimmten Bedingungen WKA das Landschaftsbild in 
deutlicher Weise negativ verändern können. Zum anderen ist es der Stadt 
offenbar nicht gelungen, eine Kooperation und damit eine einvernehmliche 
Lösung bzgl. der WKA-Standorte mit den benachbarten Landkreisen Weser-
marsch und Ammerland zu erreichen, so dass es für die Populationen von 
Fledermäusen und Vögeln ggf. zu wesentlichen Einbußen der Populationen 
wertgebender Arten kommen kann. 
 

 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Auch wenn der Vorgehensweise und der Methodik zugestimmt wird, so be-
stehen in den folgenden sechs Punkten jedoch schwerwiegende Bedenken 
gegen einige Ausführungen /Inhalte des Flächennutzungsplans. 

(1)  Laut Potenzialstudie Moore des Landes Niedersachsen besteht im 
Untersuchungsraum ein großes Potenzial der Wiedervernässung und 
damit der Reduzierung klimarelevanter Treibhausgase. Es ist nicht zu 
verstehen, wie die Auskofferung des Fundaments und ggf. angren-
zender Flächen und der Wegebau mit den Zielen der Torferhaltung 
und der Wiedervernässung vereinbar sind (vgl. auch Klimaschutzge-
setz des Landes), u.a. weil eine Verletzung wasserstauender Boden-
horizonte nicht ausgeschlossen werden kann. Hier zeigt der Entwurf 
der Stadt deutliche Defizite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Die Populationen der Fledermäuse in den zwei Untersuchungsräu-
men müssen in vollem Umfang erfasst, bewertet und in die verglei-
chende Beurteilung einbezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen im Teilflächennutzungsplan reichen bei weitem 
nicht aus, v.a. in welcher Weise erhebliche Beeinträchtigungen der 
Fledermäuse bspw. durch Abschaltzeiten vermieden werden können. 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens werden an den konkreten Standorten der Windenergieanlage 
entsprechende Bohrungen zur Erfassung des Bodens als Baugrund durchgeführt. 
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Bohrungen nebst Ermittlung der Grundwas-
sersituation wird sowohl die Art des Fundamentes als auch die Gründung geplant 
und beantragt. Eine grundlegende Beeinträchtigung der Grundwassersituation 
bzw. der Bodenstrukturen – auch angrenzender Flächen - würde zu einer Unzu-
lässigkeit des Vorhabens führen und eine Genehmigung würde nicht ausgespro-
chen werden. Demzufolge ist eine zukünftige Planung so durchzuführen, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben. 
 
Ebenso steht ein Windpark einer Wiedervernässung der Moore nicht entgegen, 
beide Maßnahmen sind miteinander zu vereinbaren. Es existieren darüber hinaus 
keine Vorgaben, die die Errichtung von Windenergieanlagen in Bereichen mit Nie-
dermoor- oder Hochmoorböden verbieten. Die Stadt vertritt diese Auffassung, dass 
die Beanspruchung von Moorböden beim Bau von Windenergieanlagen so gering 
ist, dass dem Belang keinen Vorrang vor dem Ausbau der Windenergie eingeräumt 
wird und die weitere Prüfung dem Genehmigungsverfahren überlassen bleibt. 
Moorstandorte sind nicht grundsätzlich ungeeignet für die Errichtung von Wind-
energieanlagen, wenn bestimmte Auflagen eingehalten werden. 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Potenzialstu-
die wird eine Erfassung der Fledermäuse in beiden Untersuchungsräumen als 
nicht notwendig erachtet. Es ist davon auszugehen, dass beide Suchräume von 
Fledermäusen genutzt werden und es sowohl Quartierpotenziale als auch Zugge-
schehen geben wird. Ein qualitativer Unterschied bei den Vorkommen ist – im Ge-
gensatz zur Avifauna – nicht zu erwarten, so dass Untersuchungen zu Fledermäu-
sen keine Änderung in der Entscheidung für den nördlichen Suchraum zur Weiter-
entwicklung ergeben hätten. Im Zuge des Planverfahrens erfolgte eine ergänzende 
Begehung des Raumes zur Ermittlung und Darstellung des Quartierpotenzials. 
Ebenfalls werden vorhandene Gutachten aus dem Planungen zum bestehenden 
Windpark herangezogen. 
 
Für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind die dargestellten Auswir-
kungen des Vorhabens auf die potenziell zu vermutende Fledermauspopulation 
ausreichend. Es wird aufgezeigt, dass und wie mit möglichen Beeinträchtigungen 



- 3 - 
 

Mit dem Satz „Für Fledermäuse wird im Sinne einer worst-case-Be-
trachtung von einer hohen Bedeutung innerhalb des Plangebiets aus-
gegangen“ wird deutlich, dass nur mit einer detaillierten Kartierung 
der Fledermäuse konkrete Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes 
zu planen und durchzuführen sind 

bei Fledermausvorkommen umgegangen werden kann, um erhebliche Beeinträch-
tigungen zu minimieren und den artenschutzrechtlichen Verboten zu begegnen. 
So wird eine rigorose Abschaltung gemäß Artenschutzleitfaden (bzw. bis 7,5 m/s 
bei potenziellem Vorkommen von Rauhautfledermaus und Abendsegler) vorgese-
hen, welche durch ein Gondelmonitoring ergänzt bzw. relativiert werden kann. Es 
sei ergänzt, dass Untersuchungen am Boden oft nicht das tatsächliche Vorkom-
men von Fledermäusen im kritischen Bereich des Rotors widerspiegeln und viele 
Genehmigungsbehörden auch im Rahmen der Genehmigungsplanung auf Fleder-
mauserfassungen verzichten und stattdessen ein Gondelmonitoring in der Geneh-
migung verankern.  
 

(3)  Es wird nicht erkennbar, welche Auswirkungen die geplante WKA 
(mit den erforderlichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen) auf die 
bestehenden Kompensationsflächen und §30-Biotope hat. Es ist zu 
befürchten, dass der Wasserhaushalt in den Niedermoorbereichen 
irreversibel verändert wird. Hiervon dürften in erster Linie Flächen 
des Biotoptyps GN betroffen sein. 

 
 
 
 

(4)  Der Flächenbedarf für die Kompensation der zukünftigen WKA ist 
groß (vgl. Gutachten Avifauna: Gebiet von nationaler Bedeutung). In 
welcher Weise und auf welchen Flächen ist eine Kompensation vor-
gesehen? 

 
 
 
 
 
 

(5)  Eine einvernehmliche Absprache mit den angrenzenden Landkrei-
sen ist meines Wissens nach nicht erfolgt. Durch eine unangemes-
sene Häufung kann es zu großen Beeinträchtigungen von Vogel- 
und Fledermaus-Populationen und im Landschaftsbild kommen. 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Die möglichen Auswirkungen auf die im 
Plangebiet und der näheren Umgebung befindlichen Kompensationsflächen sowie 
gesetzlich geschützten Biotope wurden im Rahmen der Verfahrensunterlagen er-
läutert. Es ist nicht ersichtlich, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Be-
reiche kommt, da im Rahmen der nachfolgenden Bauausführungen Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, die eine Beeinträchtigung vermeiden. Die Hinweise be-
ziehen sich somit auf die Bauausführung und sind im Rahmen der Genehmigungs-
planung nach BImSchG durch den Antragsteller zu berücksichtigen. 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Im Rahmen der Verfahrensunterlagen 
werden Hinweise zu den möglichen Kompensationsmaßnahmen, welche sich eig-
nen, die erheblichen Umweltauswirkungen zu kompensieren, gegeben. Konkrete 
Flächenzuweisungen erfolgen nicht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, 
da ein konkreter Eingriff nicht vorbereitet wird und auch noch keine konkreten Grö-
ßenordnungen in Bezug auf eine notwendige Kompensation feststehen. Es handelt 
sich im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung lediglich um eine worst-case-
Betrachtung. 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Alle Landkreise und kreisfreien Städte 
haben die gesetzliche Pflicht bestimmte Flächen für die Windenergie bereitzustel-
len. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden sowohl von Seiten des Landkreises 
Ammerland / der Gemeinde Rastede als auch durch die Stadt Oldenburg die für 
die Nutzung für Windenergieanlagen am besten geeigneten Flächen ermittelt. Die 
dadurch verursachten Auswirkungen auf die Schutzgüter werden gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben im Rahmen der jeweiligen Genehmigungsplanung ermittelt, 
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(6)  Es wird nicht deutlich, wie die wesentlichen Ziele des bestehenden 
LSG (v.a. Erhaltung des Landschaftsbildes, Erholungsfunktion) mit 
der zusätzlichen WKA im Bereich der Bornhorster Seen vereinbar 
ist; mit anderen Worten ob diese den wesentlichen Zielen des 
Schutzgebietes widerspricht. 

 
Fazit. 
Ohne Zweifel muss die Stadt Oldenburg den gesetzlichen Auflagen eines 
weiteren Windparks Genüge leisten; grundsätzlich befürwortet der Natur-
schutzbeauftragte auch den Ausbau der Windenergie an geeigneten Stellen. 
Insofern ist das Vorgehen der Stadt ebenso nachvollziehbar wie Wahl des 
Teilraums 1a; ob dieses Ergebnis allerdings bei Einbeziehung der Fleder-
maus-Vorkommen bestehen bleibt, muss derzeit noch offen bleiben. In je-
dem Fall ist der Teilflächennutzungsplan in Hinsicht auf die sechs oben auf-
geführten Punkte unbedingt nachzubessern. 
 
  
 

vermieden und ausgeglichen. Unabhängig davon erfolgten in der Zwischenzeit Ge-
spräche mit dem Landkreis und der Kommune, welche die kreisübergreifende Pla-
nung begrüßen. 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Die Vereinbarkeit hat der Bundesge-
setzgeber durch sein Gesetzespaket hergestellt. Es gibt bis zum Erreichen der ge-
setzlichen Pflichtwerte keinen Widerspruch zwischen LSG und Windenergie. 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen 
Die Originale der Stellungnahmen liegen in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen/V A /Rates vor. Der Originaltext der Stellungnahmen ist im Folgenden wiedergegeben. 

Prüfungsvorschläge 

  

Stellungnahme vom 01.07.2025: 
 
Stellungnahme der Olegeno zum Teilflächennutzungsplan Windenergie 
 
Oldenburg, 01.07.2025 
 
Der Vorstand und das Team der Olegeno Oldenburger Energie-Genossen-
schaft eG 
 
beziehen folgendermaßen Stellung zum Teilflächennutzungsplan Windener-
gie: 
 
1.  Wir befürworten den lokalen Ausbau von erneuerbarer Stromerzeu-
gung. 
 
2.  Wir sehen Schwächen im gesetzlichen Rahmen, dem die Stadt dabei 
unterworfen ist. 
 
3.  Die Stadt sollte ihre Gestaltungsspielräume für einen gemeinwohlori-
entierten Betrieb unter breiter Bürgerbeteiligung einsetzen. 
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4.  Ausbau Erneuerbarer in umfassender Verantwortung für die 
 
Energietransformation. 
 
 
 
Begründungen: 
 
1. Wir befürworten den lokalen Ausbau von erneuerbarer Stromerzeu-
gung. 
 
Als städtische Energie-Genossenschaft befürwortet die Olegeno allgemein 
die lastnahe Erzeugung von Ökostrom. Während wir weiterhin viel Potenzial 
für Photovoltaik auf den Dachflächen in der Stadt sehen, unterstützen wir die 
Ausbau- und Flächenziele für Windkraft auch für Oldenburg. 
 
2. Wir sehen Schwächen im gesetzlichen Rahmen, dem die Stadt dabei 
unterworfen ist. 
 
Die Priorisierung erneuerbarer Energien ist vor dem Hintergrund der Klima-
krise richtig und zu begrüßen. Der gesetzlich gegebene Rahmen ist dabei 
dennoch kritisch zu betrachten, da in Oldenburg im Ergebnis alle identifizier-
ten Flächen in Landschaftsschutzgebieten angesiedelt sind. Es gibt in umlie-
genden Gebietskörperschaften geeignetere Flächen, die in einer kooperati-
ven Weise zum Wohl der Menschen in Stadt und Land für die Windkraft aus-
weisbar und entwickelbar wären. 
 
3. Die Stadt sollte ihre Gestaltungsspielräume für einen gemeinwohlori-
entierten Betrieb unter breiter Bürgerbeteiligung einsetzen. 
 
Ob in der Stadt oder im Umland: Eine besondere Berücksichtigung der Betei-
ligung der unmittelbar betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die Partizi-
pation der Stadtgemeinschaft ist zentral für das Gelingen Erneuerbarer-Ener-
gien Projekte. Das Niedersächsisches Gesetz über die Beteiligung von Kom-
munen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- 
und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) setzt hierfür den Rahmen. Neben 
der Akzeptanzabgabe an die betroffene Gemeinde nach § 4 ist eine weitere 
finanzielle Beteiligung der Gemeinde oder der Bürgerinnen und Bürger vorge-
sehen (§ 6 Abs.1, 3). Im Wissen, dass das Thema finanzielle Beteiligung nicht 
Gegenstand der Beratungen zum Teilflächennutzungsplan Windenergie ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Die Stadt Oldenburg ist verpflichtet, in 
ihrem Hoheitsgebiet die Flächenziele des Landes umzusetzen, da die gesetzliche 
Vorgabe keine Alternativen zulässt. Über die Potenzialstudie der Stadt wurde die 
am besten geeignete Fläche im Stadtgebiet ermittelt, die zukünftig entwickelt wer-
den soll. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich. Im Rahmen der finanziellen Beteiligung 
können die Vorhabenträger zwischen der Beteiligung gemäß § 6 EEG oder der 
Akzeptanzabgabe gemäß § 4 NWindPVBetG frei wählen. Auch bei der Art der wei-
teren finanziellen Beteiligung gemäß § 6 NWindPVBetG sind die Vorhabenträger 
frei in der Wahl der finanziellen Beteiligung. Dies ist Gegenstand des Genehmi-
gungsverfahrens. 
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möchten wir dennoch an dieser Stelle auf die umfassenden Gestaltungsmög-
lichkeiten verweisen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Stadt Olden-
burg sich im weiteren Prozess für eine möglichst umfassende finanzielle Be-
teiligung im Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt. 
 
Insbesondere Genossenschaften bieten eine direkte Beteiligung bei gleich-
zeitiger demokratischer Mitbestimmung, die jeder Bürgerin und jedem Bürger 
auch schon mit einer kleinen finanziellen Einlage offensteht. An vielen Orten 
in Deutschland ist die Beteiligung über Genossenschaften an Windprojekten 
bereits gelebte Praxis. Häufig werden große Teile der Erträge vor Ort wieder 
in Energiewendeprojekte reinvestiert. 
 
Als Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt hat die 
Olegeno zahlreiche Projekte für die Energiewende in unserer Region realisiert 
und daher umfassende Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung in der Energie-
wende sammeln können. Wir bieten daher der Stadt Oldenburg sowie ge-
sprächsbereiten Flächeneigentümer:innen im ausgewiesenen Gebiet unsere 
Mitarbeit zur Ausarbeitung eines Beteiligungsangebots gerne an. 
 
Die Stadt Oldenburg ist selbst Eigentümerin von Flächen im ausgewiesenen 
Gebiet und sollte dies strategisch nutzen, um im Rahmen der Realisierung 
von Projekten auf eine solche direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
hinzuwirken. 
 
Des Weiteren würden wir uns freuen, wenn die Stadt Oldenburg auch im Rah-
men der Wirtschaftsförderung, Gesprächen mit Flächeneigentümer:innen und 
der Zusammenarbeit mit existierenden Netzwerken (z. B. OLEC) auf höchste 
Standards der Bürgerbeteiligung hinwirkt. Als gute Anregung dazu, können 
die Leitlinien des Kreises Steinfurt dienen. 
 
4. Ausbau Erneuerbarer in umfassender Verantwortung für die 
 
Energietransformation. 
 
Neben zukünftigen Erträgen aus ggf. errichteten Anlagen sollte die Stadt 
Oldenburg auch weiterhin schon jetzt Mittel einsetzen, um die Energietrans-
formation der Stadtgesellschaft zu begleiten. Hier sehen wir neben dem Aus-
bau erneuerbarer Energien vor allem die Unterstützung von Haushalten und 
der Wirtschaft bei Suffizienz- und Effizienzmaßnahmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird (ohne Planänderung) zur Kenntnis genommen. Eine re-
daktionelle Änderung ist nicht erforderlich.  
 
 

 
























